
 

Deutscher Hotel- und Gaststättenverband e.V. (DEHOGA Bundesverband) 
Am Weidendamm 1A · 10117 Berlin · Fon 030/72 62 52-0 · Fax 030/72 62 52-42 
info@dehoga.de · www.dehoga.de 

AKTUELL ZUR CORONA-KRISE 

WICHTIGE INFORMATIONEN FÜR DIE UNTERNEHMER IM GASTGEWERBE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FAQs zur Betriebsschließungsversicherung 
(Stand 20. März 2020) 

1. Besteht Versicherungsschutz, wenn die Behörde den Betrieb wegen 

des Coronavirus schließt? 

Wenn die Behörde anordnet, dass ein Betrieb geschlossen werden muss, 

kommt es darauf an, ob der betroffene Betrieb eine Betriebsschließungsver-

sicherung abgeschlossen hat und wie die Klauseln im konkreten Versiche-

rungsvertrag ausgestaltet sind. Ein pauschaler Versicherungsschutz besteht 

nicht in jedem Fall. Es gibt auch Versicherungsunternehmen, bei denen im 

Rahmen einer Sachversicherung eine zusätzliche Infektionsschutzklausel 

mit abgeschlossen werden muss, um in diesen Fällen Versicherungsschutz 

zu haben. Wir raten Betrieben dazu, ihre Verträge zu prüfen und die jeweilige 

Versicherung zu kontaktieren. Wenn Betriebsschließungen drohen, sollten 

sich betroffene Betriebe unverzüglich mit ihrer Versicherung in Verbindung 

setzen. 

2. Welche Leistungen umfasst die Betriebsschließungsversicherung? 

Der Umfang der Leistungen ist abhängig von der Versicherung. Bei Bestehen 

einer Betriebsschließungsversicherung wird in der Regel Ersatz geleistet, 

wenn beispielsweise ein Tätigkeitsverbot für Mitarbeiter angeordnet wird. 

Dann zahlt die Versicherung zeitlich befristet die Bruttolohnkosten. Es kann 

auch die schriftliche Empfehlung der Behörde genügen, dass eine Entschä-

digung für die Kosten einer Desinfektion des Betriebes gezahlt werden oder 

auch finanzieller Ersatz, wenn Lebensmittel vernichtet werden müssen. 

Rechtlicher Hinweis: Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen 

wir keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Fra-

gen und Antworten. Sie sollen gastgewerblichen Betrieben als eine erste 

Hilfestellung dienen und sensibilisieren. Die Antworten auf die Fragen stel-

len jedoch keine Rechtsberatung dar und vermögen eine Rechtsberatung 

durch einen Rechtsanwalt im Einzelfall auch nicht zu ersetzen.  


